MUSTER – MUSTER – MUSTER – MUSTER 
Antrag an die Bezirksverwaltungsbehörde

Jagdgesellschaft ..........................................................

vertreten durch Jagdleiter ............................................

(oder Revierinhaber ....................................................)

.....................................................

.....................................................
…..........................., am ..............

An die

Bezirkshauptmannschaft (Magistrat) ......................

..............................................................

..............................................................

EINSCHREIBEN

Betreff:
Ansuchen um Bewilligung zur Verwendung von soforttötenden
Fallen (Prügelfallen, Scherenfallen, Abzugeisen)

Als Jagdausübungsbereichtiger (Pächter) des Genossenschaftsjagdrevieres/Eigenjagdrevieres ..................................... ersuche ich die Bezirkshauptmannschaft/Magistrat............................... um Bewilligung zur Verwendung von Prügelfallen, Scherenfallen und Abzugeisen gemäß § 99 Abs. 3 Bgld. Jagdgesetz 2004 für die Zeit von November bis einschließlich Feber in der Jagdperiode 2007 – 2015 und begründe dies wie folgt:

Nach § 99 Abs. 3 des Bgld. Jagdgesetzes 2004 darf die Bezirksverwaltungsbehörde von November bis Feber und höchstens für die Dauer der gültigen Jagdperiode in einem örtlich begrenzten Bereich die Verwendung von soforttötenden Fallen (Prügelfallen, Scherenfallen und Abzugeisen) bewilligen, wenn öffentliche Interessen an der Aufstellung solcher Fallen, insbesondere die Bekämpfung von Tierseuchen oder die übermäßige Vermehrung einer Tierart, andere öffentliche Interessen, insbesondere solche des Tier- und Artenschutzes, überwiegen.

Im gesamten Burgenland sind seit dem Impfbeginn gegen Tollwut (1989) die Strecken von Fuchs und Marder stetig angestiegen und erreichten im Jahr 1999 eine Kulmination mit 7.132 Stück bzw. 2.595 Stück. Die hohe Populationsdichte führte beim Fuchs zum vermehrten Auftreten von Prädatoren, die vorübergehend zu einem Rückgang der Strecke führten. Wie Beobachtungen in der ersten Hälfte 2007 zeigen, ist dieser Rückgang beim Fuchs durch erhöhte Zuwachsraten bereits aufgefangen und die Gefahr einer Übertragung von Fuchsbandwurm und Räude wieder angestiegen. Selbst die Tollwut flackert immer wieder auf. 

Die Dachsstrecke hat sich von rund 350 Stück in den Jahren 1980 – 1995 mit rund 800 Stück in den Jahren 2000 – 2006 mehr als verdoppelt.

Die neuerliche Zunahme der drei genannten Prädatoren und daraus resultierenden Gefahren sind mit den gegenwärtig erlaubten Mitteln der Jagd und mit Lebendfangfallen allein nicht in den Griff zu bekommen, sodass unter diesen Umständen auch der Einsatz soforttötender Fallen unumgänglich ist.

Des Weiteren wird auf die gegenwärtige Situation bei Niederwild und anderen Bodenbrütern hingewiesen. Nach Jahren der mühsamen Aufwärtsentwicklung im gesamten Burgenland, wirft das regenreiche Jahr 2006 diese Arten in ihrer Entwicklung wieder um Jahre zurück.

Mit der totalen Greifvogelschonung und der aktuellen Populationsdichte obiger Räuber entsteht auf die Niederwildarten Hase, Rebhuhn, Fasan, Trappe, Wachtel und sonstiger nicht bejagbarer Bodenbrüter ein derartiger Prädatorendruck, dass diese Arten aus diesem neuen Tief trotz weitgreifender Schonmaßnahmen und Verbesserung der Lebensräume nicht herausfinden werden.

Ein schwerer Rückschlag für die Niederwildhege stellt das Verschwinden der mehrjährigen Brachen dar. Durch Umstellung der Förderungsrichtlinien und vermehrte Nutzung zum Anbau von Pflanzenarten für Biomasserzeugung gehen wertvolle Lebensräume verloren. Die wenigen übrig bleibenden Brachen werden zu Rückzugsgebieten und damit zu Ökofallen, die von den Prädatoren ständig kontrolliert werden.

Es ist daher im Sinne eines geordneten Jagdgebetriebes (§ 4 Bgld. Jagdgesetz 2004), wenn durch Hege und Jagdschutz der Bestand von Wildarten gesichert und ein artenreicher und gesunder Wildstand erhalten wird. Durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Räuber und Beute werden auch Wildkrankheiten wie Tollwut, Fuchsbandwurm etc. die auf den Menschen übertragbar sind, eingedämmt werden.

Neben der Verwendung von Prügel- und Scherenfallen ersuche ich auch um die Bewilligung zur Fangjagd mit Abzugeisen für Herrn/Frau ..............................., (Adresse, Geb.Datum).

Er/Sie ist im Besitz einer gültigen burgenländischen Jagdkarte, hat den Fallenstellerkurs am ............................... in .............................. erfolgreich absolviert und verfügt über die überprüfte Falle(n) mit der Nummer(n) ...................................


Hochachtungsvoll und Weidmannsheil!

